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 Veröffentlicht am 25.11.1964

Norm

ZPO §530 Abs1 Z2 F2

Rechtssatz

Dieser Wiederaufnahmsgrund setzt nicht voraus, daß das angefochtene Urteil ausschließlich auf die nunmehr als

falsch festgestellte Zeugenaussage gestützt wird, vielmehr genügt es, wenn es auch nur teilweise darauf gegründet ist

(Neumann, 2 Bd S 1412, ZBl 1920 Nr 53).
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